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Satzung über die Formen der öffentlichen und 
ortsüblichen Bekanntmachungen und Bekanntga-
ben (Bekanntmachungssatzung)  

vom 25.11.2024 

§ 1 Öffentliche und ortsübliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben ........................ 1 
§ 2 Inkrafttreten .......................................................................................................... 1 
 

 
Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit 
§ 1 der Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Ravensburg am 
25.11.2024 die folgende  

 

§ 1 Öffentliche und ortsübliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben  
(1) Öffentliche und ortsübliche Bekanntmachungen und Bekanntgaben der Stadt 

Ravensburg erfolgen durch Bereitstellung im Internet unter www.ravensburg.de, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Als Tag der Bekanntmachung 
bzw. Bekanntgabe gilt der Tag der Bereitstellung. Die Wortlaute der öffentlichen 
und ortsüblichen Bekanntmachungen und Bekanntgaben können bei der Ge-
schäftsstelle des Gemeinderates im Rathaus der Stadt Ravensburg, Marien-
platz 26, 88212 Ravensburg, von jedermann während der Sprechzeiten kosten-
los eingesehen werden. Sie werden jeweils gegen Kostenerstattung auch als 
Ausdruck oder unter Angabe der Bezugsadresse postalisch zur Verfügung ge-
stellt.  

(2) Abweichend von Absatz 1 erfolgen öffentliche und ortsübliche Bekanntmachun-
gen und Bekanntgaben der Stadt Ravensburg durch das Einrücken in das 
Amtsblatt der Stadt Ravensburg, soweit spezialgesetzliche Bestimmungen einer 
Bekanntmachung oder Bekanntgabe im Internet entgegenstehen. Dies gilt 
auch, wenn spezialgesetzliche Bestimmungen eine zusätzliche Bereitstellung 
im Internet vorsehen. In Fällen des Absatzes 2 erfolgt eine Bereitstellung im In-
ternet stets zusätzlich. Als Tag der Bekanntmachung gilt in Fällen des Absatzes 
2 der Erscheinungstag des Amtsblattes.  

§ 2 Inkrafttreten  
Diese Satzung tritt am 15. Januar 2025, frühestens jedoch am Tag nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die "Satzung 
über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen" der Stadt Ravensburg vom 
11. November 2019 mit allen Änderungen außer Kraft.  

 
Anhang: Daten der Satzung 
 

 Beschluss-
datum 

Nr. Ausferti-
gungsdatum 

Inkrafttre-
ten 

öff. Bekanntma-
chung auf der 
städt. Homepage 

Satzung 25.11.2024 165 27.11.2024 15.01.2025 28.11.2024 
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